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A. gmbh,
Klagerin, Widerbeklagte und Berufungsklagerin

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X1.

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X2.
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1. B1. ,
2. B2. ,
3. B3. ,

Beklagte, Widerklager und Berufungsbeklagte
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betreffend Forderung

Berufung gegen ein Urteil der 8. Abteilung des Bezirksgerichtes Ziirich vom
10. September 2012; Proz. CG080075



Rechtsbegehren:

Klage

1.  Die Beklagten seien solidarisch zu verpflichten, der Klagerin Fr. 143'077.60
nebst Zins zu 5% seit dem 4. Februar 2008 zu bezahlen.
2.  Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Lasten der Beklagten.

(act. 2 S. 2)

Widerklage

1.  Die Klagerin sei zu verpflichten, den Beklagten einen Betrag von
Fr. 38'170.60 zu bezahlen, inkl. Verzugszinsen seit dem 19. Marz 2008.
2. Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Lasten der Klagerin.

(act. 26 S. 2)

Urteil des Bezirksgerichtes Ziirich, 8. Abteilung, vom 10. September 2012:

1.  Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Widerklage wird teilweise gutgeheissen und die Klagerin wird verpflich-
tet, den Beklagten CHF 36'122.90 nebst Zins zu 5 % seit 19. Marz 2008 zu
bezahlen.

3. Die Gerichtsgebuhr wird auf CHF 10'500.— (Pauschalgebuhr) festgesetzt.

Alifallige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.

4. Die Gerichtskosten werden zu 99/100 der Klagerin und zu 1/100 den Be-
klagten auferlegt, wobei die Beklagten untereinander fur ihren jeweiligen An-

teil solidarisch mithaften.

5. Die Klagerin wird verpflichtet, den Beklagten eine reduzierte Prozessent-

schadigung von CHF 20'600.- (inkl. Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
(6./7.Mitteilung / Rechtsmittel)

(act. 97 S. 37 1.)



Berufungsantrage:

der Klagerin und Berufungsklagerin (act. 95 S. 2):

1. Das Urteil des Bezirksgerichts Zurich vom 10. September 2012 sei aufzuhe-
ben.

2. Die Beklagten seien solidarisch zu verpflichten, der Klagerin Fr. 140'423.70
nebst Zins zu 5% seit dem 4. Februar 2008 zu bezahlen.

3. Die Widerklage der Beklagten sei vollumfanglich abzuweisen.

4.  Eventualiter sei die Angelegenheit zwecks Durchfuhrung eines Beweisver-
fahrens an die Vorinstanz zurtickzuweisen.

5. Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Lasten der Beklagten.

der Beklagten und Berufungsbeklagten (act. 103 S. 2):

1.  Es sei die Berufung vollumfanglich abzuweisen.

2. Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Lasten der Klagerin.



Erwagungen:

Die Beklagten (die "Familie B.___ ") beauftragten die Klagerin mit Architektur-
leistungen fur den Neubau eines Wohnhauses ander C._ -Strasse ... in
D._ , wobei strittig ist, ob diese Leistungen ein Ein- oder ein Mehrfamilien-
haus betrafen (act. 95 S. 6 Ziff. 1, act. 103 S. 4 Ziff. 10).

Ein erster Vertrag vom 6. Juli 2006 (act. 4/6) fur die "Phase | Baueingabe" um-
fasste Leistungen fur das Vorprojekt, Bauprojekt und das Baubewilligungsverfah-
ren. Das Honorar betrug Fr. 90'000.-- zuzuglich Mehrwertsteuer. Dieser Vertrag
wurde von beiden Parteien erfullt und ist nicht Gegenstand des vorliegenden Pro-

ZEesSsSes.

Am 18. August 2007 schlossen die Parteien einen zweiten Vertrag betreffend Ar-
chitekturleistungen fir den erwahnten Neubau (act. 4/7). Er bezog sich auf die
"Phase Il Rohbauarbeiten”, d.h. ab Baueingabe bis und mit Rohbauarbeiten, ohne
Umgebungsarbeiten und Innenausbau. Das fur diese Phase Il vereinbarte Hono-
rar betrug fest Fr. 270'000.-- zuzlglich Mehrwertsteuer. Das Honorar umfasst die
restlichen 71,5% der gesamten Honorarsumme. Nebenkosten wie Kopie-, Druck
und Reisespesen waren nach Aufwand zu entschadigen. Es wurde vereinbart,
dass auf den Vertrag die SIA-Norm 102 (Ausgabe 2003) angewendet werden soll-

te.

Mit E-Mail vom 5. November 2007 (act. 4/26) und Schreiben vom 21. November
2007 (act. 4/27) l16sten die Beklagten diesen Architekturvertrag auf. Daraufhin er-
stellte die Klagerin am 20. Dezember 2007 die Schlussrechnung (act. 4/28).



2.1 Am 16. April 2008 reichte die Klagerin beim Bezirksgericht Zurich die vorlie-

gend zu beurteilende Klage mit dem eingangs aufgeflhrten Rechtsbegehren ein

(act. 2 S. 2). Sie begrindet ihre Forderung mit folgenden Ansprichen auf Grund

von Leistungen, die sie im Rahmen des Architekturvertrages vom 18. August

2007 erbracht habe (act. 2 S. 12 f. Ziff. 4, act. 97 S. 3 f.):

- Honorar fur Architekturleistungen im Umfang von 36,5 Honorarprozenten

(HP) Fr. 139'272.30 und Fr. 10'584.70 (7,6% MWST)
- Vergutung der Spesen und Nebenkosten
- Zusatzhonorar fur die Neupositionierung des Pools
- Zusatzhonorar fir Anderungen Stiitzmauer des Pools
- Zusatzhonorar Verschiebung Luftschutzraum
- Honorar fur Innenausbau
- Honorarzuschlag wegen unzeitiger Vertragsauflosung
Honorar und Vergutung insgesamt
abzuglich Akontozahlungen
Total

Eingeklagt wurde aber der Betrag von Fr. 143'077.60.
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Fr
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Fr

. 149'857 .--

2'350.80

6'450.--

7'800.--

5'100.--

20'550.--

19'635.--

.211'742.80

. 71'016.--

. 140'726.80

Mit der Klageantwort vom 11. September 2009 — der Prozess war im Hinblick auf

ein Verfahren der Parteien beim Handelsgericht des Kantons Zirich sistiert gewe-

sen — erhoben die Beklagten Widerklage, mit der sie eine Forderung von
Fr. 38'170.-- geltend machen (act. 26 S. 2). Eine nach Abschluss des Hauptver-

fahrens am 11. Mai 2011 durchgefuhrte Vergleichsverhandlung blieb ohne Erfolg



(Prot. I S. 11). Nachdem auf Grund der der Klagerin auferlegten Substanzierung
ihrer Klage ein weiterer Schriftenwechsel durchgefuhrt worden war, fallte die Vor-
instanz am 10. September 2012 ihr Urteil, mit welchem sie die Klage abwies und

die Widerklage teilweise guthiess (act. 97).

2.2 Gegen dieses eingangs wiedergegebene Urteil erklarte die Klagerin, Wider-
beklagte und Berufungsklagerin (fortan: die Klagerin) mit Eingabe vom 24. Okto-
ber 2012 (act. 95) Berufung, wobei sie die oben aufgeflihrten Antrage stellt

(act. 95 S. 2).

Mit der Berufungsantwort vom 10. Dezember 2012 beantragen die Beklagten, Wi-
derklager und Berufungsbeklagten (fortan: die Beklagten), die Berufung abzuwei-
sen (act. 103 S. 2).

Die Vorinstanz hat die Widerklage von Fr. 38'170.60 nebst Zins zu 5% seit

19. Marz 2008 nur teilweise im Betrag von Fr. 36'122.90 nebst Zins zu 5% seit
19. Marz 2008 gutgeheissen und damit sinngemass im ubersteigenden Betrag
von Fr. 2'047.70 abgewiesen (act. 97 S. 37). Diesbezuglich ist das vorinstanzliche
Urteil nicht angefochten. Es ist somit im Umfang dieser teilweisen Abweisung der
Widerklage rechtskraftig (Art. 315 Abs. 1 ZPO), was vorzumerken ist.

A. Klage

1. Honorar fiir Architekturleistungen

1.1 Die Vorinstanz hat von der unter diesem Titel geltend gemachten Klageforde-
rung fur Architekturleistungen im Umfang von insgesamt 36,5 Honorarprozenten
nur einen Betrag von Fr. 32'845.40 fir acht Honorarprozente, welche von den Be-
klagten anerkannt wurden (act. 85 S. 8), gutgeheissen (act. 97 S. 18). Bezlglich
der Ubrigen Positionen bzw. Honorarprozente kam die Vorinstanz zum Schluss,

dass die Klagerin — trotz Substanzierungshinweises — die entsprechenden Leis-



tungen nicht konkret und im Einzelnen dargelegt habe, weshalb nicht angenom-
men werden kdénne, dass diese erbracht worden seien, und dariber auch kein

Beweis hatte erhoben werden kdnnen (act. 97 S. 6 ff.).

Die Klagerin ragt mit ihrer Berufung, dass sie entgegen der Auffassung der Vor-
instanz ihre Behauptungen vollstandig und bestimmt ausgeflihrt habe, in welchem
Umfang sie die fraglichen, nach Vertrag geschuldeten Leistungen im Sinne von
Art. 4 SIA-Norm 102 erbracht habe. Sie habe auch die entsprechenden Unterla-
gen eingereicht. Gestutzt auf ihnre Behauptungen hatte ohne weiteres ein Beweis-
verfahren durchgefihrt werden kdénnen (act. 95 S. 9 f. Ziff. 6 ff.).

1.2.1 Am 1. Januar 2011 ist die neue schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO)
in Kraft getreten. Laut Art. 404 Abs. 1 ZPO gilt fur Verfahren, die bei Inkrafttreten
dieses Gesetzes rechtshangig sind, das bisherige Verfahrensrecht bis zum Ab-
schluss vor der betroffenen Instanz. Demzufolge wurde das erstinstanzliche Ver-
fahren vollstandig nach den Regeln der Zurcher Zivilprozessordnung (ZPO ZH)

und dem Zurcher Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) durchgefuhrt.

FUr das vorliegende Verfahren gilt nun die ZPO, da gemass Art. 405 Abs. 1 ZPO
fur die Rechtsmittel dasjenige Recht gilt, das bei der Eréffnung des Entscheids in
Kraft ist.

1.2.2 Gemass Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen,
auf die sie ihre Begehren stltzen, darzulegen. Diese Tatsachenbehauptungen
sind nach Art. 221 Abs. 1 lit. d ZPO in der Klage aufzufiihren. Die klagende Partei
trifft aber nicht nur diese Behauptungslast, sondern sie hat ihre Behauptungen
auch zu substanzieren. Pauschale Behauptungen genugen nicht. Diese Sachvor-
bringen mussen umfassend, detailliert, in Einzeltatsachen gegliedert und klar dar-
gelegt werden, damit die Gegenpartei Stellung nehmen und darliber Beweis ab-
genommen werden kann (BSK ZPO, Sylvia Frei/Daniel Willisegger, N. 15 zu

Art. 221; ZK ZPO, Christoph Leuenberger, N. 43 zu Art. 221). Die Tatsachen
mussen in der Rechtsschrift selbst dargelegt bzw. behauptet werden. Tatsachen,
die sich lediglich aus einer Beilage zu einer Rechtsschrift ergeben, sind vom Ge-

richt — soweit wie hier die Verhandlungsmaxime das Verfahren beherrscht — nicht



zu beachten. Selbst mit einem allgemeinen Verweis in der Rechtsschrift auf eine

Beilage oder mit der allgemeinen Erklarung, dass eingereichte Akten als integrie-
render Bestandteil der Rechtsschrift gelten, wird der Behauptungslast nicht genu-
gend nachgekommen (BSK ZPO Sylvia Frei/Daniel Willisegger, N. 16 zu Art. 221;
KUKO ZPO, Georg Naegeli, N. 27 zu Art. 221).

Festzuhalten ist im Ubrigen, dass eine analoge Behauptungs- und Substanzie-
rungslast auch unter der zurcherischen Zivilprozessordnung, nach welcher das
erstinstanzliche Verfahren durchgefuhrt wurde, galt (§ 54 Abs. 1 ZPO/ZH, § 113
ZPO/ZH; Frank/Strauli/Messmer, Kommentar zur zlrcherischen Zivilprozessord-
nung, N. 3 ff. zu § 113). Noch unter der Geltung der kantonalen Prozessvorschrif-
ten stellte das Bundesgericht fest, dass das Bundesrecht bestimme, wie weit ein
Sachverhalt zu substanzieren sei, damit er unter die Bestimmungen des materiel-
len Rechts subsumiert werden kdnne. Die Pflicht einer Prozesspartei, ihre Sach-
darstellungen zu substanzieren, bedeute, dass sie die Tatsachen nicht nur in den
Grundzugen, sondern so umfassend und klar darzulegen habe, dass dartber Be-
weis abgenommen werden konne. Dabei hange die rechtliche Tragweite der Sub-
stanzierungslast auch vom prozessualen Verhalten der Gegenpartei ab. Tatsa-
chenbehauptungen mussten so konkret formuliert sein, dass ein substanziertes
Bestreiten mdglich sei oder der Gegenbeweis angetreten werden kénne (Urteil
des Bundesgerichts, I. zivilrechtliche Abteilung vom 19. Juli 2011, E. 6.2,

4A _169/2011).

1.3 Zur Position "Bauprojekt: Detailstudien" mit 4 Honorarprozenten kam das Be-

zirksgericht zum Schluss, dass die Klagerin es auch nach entsprechendem Sub-
stanzierungshinweis unterlassen habe, im Einzelnen darzulegen, welche Detail-
studien im Rahmen der Projektierungsphase flr das Bauprojekt der Beklagten
konkret notig gewesen und von ihr erstellt worden seien. Sie habe jedoch lediglich
einzelne "insbesondere" erstellte Detailstudien und den Beizug verschiedener
Fachplaner und Spezialisten behauptet, wobei bei letzteren nicht dargetan wor-
den sei, welche konkreten dieser Kontakte konkret nétig gewesen seien, zumal
aus der Auflistung klar ersichtlich sei, dass sinnvollerweise nicht alle der aufgelis-

teten Unternehmer und Handwerker fur die Detailstudien bezuglich der Fenster,



Sockel. Wande, Dachwande und des Dachrands hatten beigezogen werden kon-
nen. Damit konne kein Beweis dariber abgenommen werden, welche konkreten
Arbeiten die Klagerin zur Erfullung der vollen vier Honorarprozente sie fur die De-
tailstudien habe erbringen missen und welche dieser Arbeiten sie erflllt habe. Es
sei folglich mangels gentigender Substanzierung davon auszugehen, dass die
Klagerin unter der Position "Bauprojekt: Detailstudien" keine Leistungen erbracht
habe (act. 97 S. 10 f.).

Diesen Ausfuhrungen ist beizustimmen. Was die Klagerin dagegen vorbringt

(act. 95 S. 11 f.), vermag daran nichts zu andern, zumal sie im Wesentlichen nur
das wiederholt, was sie bereits in ihrer Eingabe vom 20. Juni 2011 ausgefuhrt hat
(act. 75 S. 11). Entgegen ihrer Behauptung enthalten ihre Ausfuhrungen in der
genannten Eingabe bei der Vorinstanz (bzw. jetzt in der Berufungsbegrindung)
keine konkreten Angaben darlber, dass und welche Detailstudien bzw. Grundris-
se und Schnitte sie anfertigte und inwiefern, d.h. fir welche Studien sie welche
Vorschlage von welchem Spezialisten oder Berater beigezogen hatte. Die Beklag-
ten machen zu Recht geltend, dass klar gesagt werden musste, welche Details
konkret mit welchem Plan beschrieben werden, weshalb dies eine Leistung sei,
die unter die entsprechende Teilleistung falle und warum diese Leistung tatsach-
lich den angeblich verwirklichten 4% Teilleistungen entspreche (act. 103 S. 5f.
Ziff. 19). Es genugt zur ausreichenden Substanzierung nicht, allgemein auf eine
Liste von beigezogenen Spezialisten und auf die in Ordnern eingereichten Unter-
lagen zu verweisen. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, selbst in den im Recht lie-
genden Materialien jene Unterlagen herauszusuchen, welche die eingeklagte Po-
sition bzw. Teilforderung substanzieren konnten (oben zitiertes Urteil des Bun-
desgerichts, E. 6.4). Solche Behauptungen bzw. Verweise auf Akten kdnnen ent-
gegen der Auffassung der Klagerin (act. 95 S. 12 Ziff. 11) nicht zum Beweis ver-
stellt werden, und es kann ohne nahere Bezeichnung der geleisteten Arbeiten
auch nicht dem Gutachter Uberlassen werden, auf Grund von in Ordnern abgeleg-
ten Unterlagen "zu ermitteln”, ob die geschuldeten Leistungen unter dieser Positi-
on erbracht wurden. Diese Aufgabe konnte einem Gutachter allein auf Grund ei-
ner klaren Bezeichnung von konkreten Studien, Planen etc. im Rahmen eines

Beweisverfahrens Ubertragen werden.
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1.4 Die Klagerin macht geltend, dass sie von der Position "Ausschreibung: Aus-

schreibungsplaéne" die zehn Honorarprozente vollumfanglich erfullt habe. Insbe-

sondere habe sie die Ausschreibungsplane fur die Fenster, Sockel, die Wande,
die Decke, die Wand, den Dachrand, die Stutzmauern, das Elektro, den Grundriss
EG, den Grundriss OG, den Grundriss DG, den Grundriss Dach und Ansichten
erstellt, wobei sie sich mit einer Reihe von — namentlich aufgefuhrten — Spezialis-
ten, Fachplanern, Landschaftsarchitekten und Behdrden abgesprochen habe

(act. 75 S. 7 ff.). Die Beklagten bestreiten demgegenuber, dass es sich bei den
eingereichten Planen um Ausschreibungsplane handle, und behaupten, es sei
nicht substanziert worden, wie viele Leistungsprozente durch das Erstellen wel-
cher Plane erfullt worden seien. Es sei zudem nicht dargelegt worden, was mit

den genannten Fachleuten abgesprochen worden sei (act. 85 S. 4 f.).

Auch bezuglich dieses Leistungspunkts nahm die Vorinstanz an, dass die Klage-
rin die Klage ungenugend substanziert habe, weshalb davon auszugehen sei,
dass die Klagerin in dieser Hinsicht die Erfullung ihrer Leistungspflicht nicht nach-
gewiesen habe. Sie hatte konkret darstellen mussen, welche Ausschreibungspla-
ne fur das konkrete Bauprojekt in welchem Massstab von ihr zu zeichnen gewe-
sen ware (act. 97 S. 12 ff.).

Die Klagerin rugt im Berufungsverfahren, dass die Vorinstanz die SIA-Norm 102
in fundamentaler Art und Weise verkannt habe. Sie miusse zunachst nur behaup-
ten, dass sie Werk- und Detailplane in geeignetem Massstab ausgearbeitet und
diese dann mit den Planen der weiteren Planer abgestimmt habe. Erst im Be-
weisverfahren sei dann zu klaren, ob diese Arbeiten den von der SIA-Norm 102
geforderten 10% entsprachen (act. 95 S. 13 Ziff. 12). Dem kann nicht gefolgt wer-
den. Es genugt nicht, einfach zu behaupten, dass sie die in Art. 4.41 erwahnten
Werk- und Detailplane erstellt und sich mit den Planern abgesprochen habe, wo-
rauf ein entsprechender Beweissatz formuliert werden konne. Die Klagerin hat
vielmehr im Einzelnen die Plane zu bezeichnen (z.B. mit Nummern, Datum 0.a.),
welche sie zur Erflllung dieses Gegenstands des Auftrags ausgearbeitet hat, und
konkret dann anzugeben, welche Plane sie mit welchen Fachleuten abgespro-

chen hat ("Plan X mit Elektrotechnik Firma Y abgesprochen ..."). Sie kann auch
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nicht — wie vorstehend ausgefihrt — all die Plane ohne nahere Individualisierung
aufzahlen und es dann der Gegenpartei und dem Gericht Uberlassen, diese aus
den eingereichten Ordnern herauszusuchen. Erst wenn solche Plane und Ab-
sprachen konkret je einzeln behauptet bzw. umschrieben sind, kann im Fall einer
entsprechenden Bestreitung durch die Gegenpartei beweismassig geklart werden,
d.h. durch eine Expertise, ob und in welchen Umfang die einzelnen, vorliegenden
Plane die Anforderungen der fraglichen Position der Honorarordnung SIA 102
(2003) erflllen. Ausflihrungen in diesem Sinne hat die Klagerin im vorinstanzli-
chen Verfahren nicht gemacht. Die Vorinstanz hat deshalb zutreffend erwogen,
dass die Klagerin auch bezuglich des Anspruchs von zehn Honorarprozenten
gemass der Position "Ausschreibung: Ausschreibungsplane" ihrer Substanzie-
rungspflicht nicht gentigend nachgekommen ist und damit die Erfullung des Ver-
trages in diesem Punkt nicht nachgewiesen habe. Damit kann ihr auch keine ent-

sprechende Vergutung zugesprochen werden.

1.5 Bezuglich der Position "Ausschreibung: Ausschreibung und Vergabe" (SIA-

Norm 102 Art. 4.41) behauptet die Klagerin, dass sie 7,5 Honorarprozente (von 8
Honorarprozenten) erbracht habe (act. 2 S. 13, act. 33 S. 25, act. 95 S. 9 Ziff. 6).
Die Beklagten bestreiten, dass die Klagerin fur Ausschreibungen und Vergabe in
einem solchen Umfang tatig geworden sei: sie anerkennen nur 4 2/3 erfullte Ho-
norarprozente (act. 26 S. 8 Ziff. 12).

Die Vorinstanz kam bei der Beurteilung dieser Position zum Schluss, dass es die
Klagerin unterlassen habe, im Einzelnen und konkret darzulegen, welche Arbeiten
sie (oder eine von ihr beauftragte Hilfsperson) unter dem Titel Ausschreibung und
Vergabe fur das konkrete Projekt hatten erbringen mussen und was davon konk-
ret bis zur Vertragsauslosung erbracht worden sei. Es kdnne damit auch diesbe-
zuglich kein Beweisverfahren durchgefiihrt werden und es sei damit davon aus-
zugehen, dass die Klagerin diesbezuglich lediglich die von den Beklagten aner-
kannten 4 2/3 Honorarprozente erbracht habe. Hatte sie anders entschieden, so
hatten in einem Beweisverfahren einem Gutachter ohne konkrete Behauptungen
die von der Klagerin eingereichten Unterlagen vorgelegt werden mussen mit dem

Auftrag zu prufen und darzulegen, welche Arbeiten seitens der Klagerin fur das
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konkrete Projekt der Beklagten notwendig gewesen und erbracht worden seien,
sowie ob damit 7,5 von 8 Honorarprozenten erfullt worden seien. Dies konne je-
doch nicht die Aufgabe eines Beweisverfahrens in einem Prozess sein, der voll-

standig der Verhandlungsmaxime unterstehe (act. 97 S. 15).

In ihrer Berufungsschrift wiederholt die Klagerin ihre zu diesem Punkt bereits im
erstinstanzlichen Verfahren gemachten Ausfuhrungen und stellt sich auf den
Standpunkt, sie sei damit ihrer Behauptungslast auch bezuglich Ausschreibung
und Vergabe vollumfanglich nachgekommen. Die Vorinstanz stelle in dieser Hin-
sicht Ubersteigerte Anforderungen an die Behauptungs- und Substanzierungslast

und vereitle dadurch die Anwendung materiellen Rechts (act. 95 S. 15 ff.).

Diese Einwendungen sind nicht stichhaltig. Die Vorinstanz hat zutreffend festge-
stellt, dass die Behauptungen nicht gentigend substanziert sind, wenn die Klage-
rin bezliglich der Aufgabe "Uberpriifen der Materialwahl und Konstruktionen mit
Spezialisten, Unternehmern und Behorden" einfach die entsprechenden Perso-
nen bzw. Firmen oder Amtsstellen auflistet und pauschal auf die eingereichten
Unterlagen verweist (act. 95 S. 16). Sie hatte vielmehr bezuglich jeder dieser Kon-
takte darlegen mussen, was sie konkret abgesprochen hat und welche einzelnen
Plane sie fur welche Raume erstellt hat, mit genauen Angaben zur Identifikation
des jeweiligen Plans. Die Klagerin fuhrt die fur die Positionen "Vergabe", "Kosten
und Finanzierung", "Termine", "Administration" aufgeflihrten Tatigkeiten nach de-
ren Art zwar einzeln auf (Kontrolle und Vergleich der Angebote, Analyse der vor-
geschlagenen Varianten etc. bzw. Revidieren der Kostenermittlung auf Grund der
Angebote, Vergleich mit dem Kostenvoranschlag etc., provisorischer Terminplan,
Erstellen von Unternehmerlisten), ohne die einzelnen Leistungen bzw. Tatigkeiten
naher zu spezifizieren, beispielsweise durch Angabe Uber die konkreten Angebo-
te, die gepruft wurden, mit welchen Unternehmern und Lieferanten Vergabever-
handlungen gefuhrt wurden oder die Dokumente der Gesamtubersicht, des Ter-
minplans oder die Unternehmerlisten in der Rechtsschrift genau zu bezeichnen.
Die Klagerin verweist zwar in diesem Zusammenhang auf die eingereichten Un-
terlagen, doch dies genugt — wie ausgeflhrt — nicht, um ausreichend substanzier-

te Behauptungen aufzustellen. Diese haben in der Rechtsschrift selber zu erfol-
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gen; es ist nicht Sache des Gerichts und der Gegenpartei, die Grundlagen der
eingeklagten Forderung aus den eingereichten Belegen zusammenzusuchen
(KUKO ZPO, Georg Nageli, N. 27 zu Art. 221).

Das vorinstanzliche Urteil ist nach dem Gesagten auch in diesem Punkte zu be-
statigen, d.h. es ist davon auszugehen, dass die Klagerin lediglich die von den

Beklagten anerkannten 4 2/3 Honorarprozente erbracht hat.

1.6 Art. 4.51 SIA-Norm 102 beschreibt die Leistungen, die vom Architekten unter

dem Titel "Ausfuhrungsplanung" zu erbringen sind. Die Klagerin behauptet, be-

zuglich dieser Position Arbeiten im Umfang von 14 Honorarprozenten (von 15
Honorarprozenten) geleistet zu haben (act. 2 S. 13 Ziff. 4, act. 95 S. 19 Ziff. 18).
Die Beklagten bestreiten dies; es seien unter diesem Titel gar keine Arbeiten aus-
gefuhrt worden (act. 26 S. 8 f.).

Im vorinstanzlichen Urteil werden auch die Ausflihrungen der Klagerin zu diesem
Punkt als ungenugend substanziert qualifiziert, weshalb auch bezulglich der er-
brachten Leistungen im Bereich der Ausfuhrungsplanung mangels genugenden
Substanzierung davon auszugehen sei, dass die Klagerin keine solchen Leistun-
gen erbracht habe (act. 97 S. 16 f.).

Die Klagerin hat nach Aufforderung zur Substanzierung ihrer Klageforderung
(act. 64) die behaupteten fraglichen Leistungen im Wesentlichen wie folgt be-
schrieben (act. 75 S. 13): Bezuglich der Grundleistungen wiederholt sie einfach
die entsprechende Umschreibung gemass Art. 4.51 SIA-Norm 102 unter Verwei-
sung auf die eingereichten Unterlagen ("siehe Ordner Bespr.Spez./Bauing./
Fach./Unt./Landsch'arch"). Zur Position "Ausfihrungsplane" fuhrt sie dann aus,
sie habe Werk- und Detailplane im geeigneten Massstab erstellt. Sie macht dann
eine Aufstellung Uber die erstellten Plane, worin diese nur in der Art "Parzellen-
plan", "Umgebungsplan", "Parkieren", "Werkplan Umgebung", "Grundrisse",
"Schnitte/Ansichten” u.a ohne nahere Angaben aufgefuhrt werden, und verweist
auf den Ordner "Plane "Ausf./DET./SD" (act. 76/11). Die Vorinstanz halt hierzu zu
Recht fest, dass die Klagerin mit dieser blossen Aufzahlung weder konkret darge-

legt habe, welche Werk- und Detailplane in welchem Massstab gemass Vertrag
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als Ausfuhrungsplane fir das Bauprojekt der Beklagten geschuldet waren, noch
welche Plane sie konkret und zu welchem Zeitpunkt erstellt habe. Zudem seien
einige der aufgelisteten Plane offensichtlich keine Werk- oder Ausfuhrungsplane
(act. 97 S. 17). Was die weiteren Positionen gemass Art. 4.51 Ausfluhrungspla-
nung SIA-Norm 102 betrifft, erwahnt die Klagerin einzig — praktisch wortlich — die
entsprechenden Positionen gemass diesem Artikel und verweist auf eingereichte
Plane und "Unterlagen ..." (act. 75 S. 15). Auch mit dieser Darstellung bzw. Auf-
listung von Leistungen bzw. Planen ohne nahere Angaben liegt keine gentigende
Substanzierung der behaupteten Leistungserfillung von 14 Honorarprozenten im
Bereich Ausfuhrungsplanung vor, zumal es — wie erwahnt — insbesondere auch
nicht genugt, pauschal auf eingereichte Unterlagen (Ordner mit Planen etc.) zu
verweisen. Es ist daher mit der Vorinstanz (act. 97 S. 17) anzunehmen, dass die
Klagerin keine solchen Leistungen erbracht hat. Was die Klagerin in der Beru-
fungsschrift zu dieser Beurteilung vorbringt (act. 95 S. 19 ff.), ist praktisch eine
einfache Wiederholung der vorinstanzlichen Ausfiihrungen und vermag diese Be-

urteilung nicht in Frage zu stellen.

1.7 Unter dem Titel "Realisierung: Ausfiihrung (gestalterische Leistung sowie

Bauleitung und Kostenkontrolle)" fordert die Klagerin die Vergltung von insge-

samt 1 Honorarprozent (act. 2 S. 13, act. 95 S. 22). Dies ist von den Beklagten
anerkannt, indem sie in ihrer Aufstellung fur diese Positionen 3 - 4 Honorarpro-
zente einsetzen (act. 26 S. 9 Ziff. 12).

1.8 Auf Grund ihrer Erwagungen zum Umfang der von der Klagerin insgesamt er-
brachten Leistungen ist die Vorinstanz zum Schluss gelangt, dass dieser unter
diesem Titel "erbrachte Leistungen" 8 Honorarprozente anzurechnen sind und der
Klagerin somit Fr. 32'845.40 (Fr. 272'821.22 / 71,5 Honorarprozent mal 8 Hono-
rarprozent = Fr. 30'525.45 zuzlglich 7,6% MWST) zustehen. Sie begrindete dies
damit, auch wenn die von den Beklagten anerkannten 8 Honorarprozente teilwei-
se andere als von der Klagerin geltend gemachte Positionen betrafen und die
Klagerin verschiedene Positionen nicht gentigend substanziert habe, seien ihr auf
Grund der Dispositions- und Verhandlungsmaxime doch diese 8 Honorarprozente

anzurechnen, da die Beklagten trotz der mangelhaften Substanzierung an den ur-
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sprunglich anerkannten 8 Honorarprozenten festhielten (act. 97 S. 18). Diese obi-
ge Berechnung als solche wurde von den Parteien im Berufungsverfahren nicht in
Frage gestellt (act. 95 S. 22 Ziff. 22, act. 103 S. 7 Ziff. 26).

1.9 Es ist somit das angefochtene Urteil, soweit es der Klagerin unter dem Titel

erbrachte Honorarleistungen Fr. 32'845.40 zuspricht, zu bestatigen.

2. Entschadiqung fiir Spesen und Nebenkosten

Im vorinstanzlichen Urteil wurden der Klagerin als Entschadigung fur Spesen und
Nebenkosten von den verlangten Fr. 2'350.80 (act. 2 S. 14, act. 33 S. 29) der Be-
trag von Fr. 2'047.70 zugesprochen (act. 97 S. 18 f.). Dieser Entscheid blieb im
Berufungsverfahren unangefochten (act. 95 S. 23 Ziff. 23, act. 103 S. 7 Ziff. 22)

und ist somit zu bestatigen.

3. Zusitzliches Honorar fiir die Neupositionierung des Pools und Ande-

rung der Stutzmauer

3.1 Im Projekt war der Einbau eines Pools im Garten vorgesehen. Nach der Ein-
reichung der Baueingabe wurde als Standort statt des vorderen unteren Teils neu
der hintere obere Teil des Gartens vorgesehen. Dies machte auch Anderungen
bei der Stitzmauer notwendig. Aus diesen Griinden musste eine zweite Bauein-
gabe eingereicht werden. Dadurch ist der Klagerin ein Mehraufwand von insge-
samt 95 Stunden a Fr. 150.--, somit Fr. 14'250.-- entstanden. Dieser Sachverhalt
ist unbestritten (act. 97 S. 21, f., act. 95 S. 23 Ziff. 24, act. 103 S. 7 Ziff. 28).

Die Klagerin verlangt mit ihrer Klage unter anderem auch die Vergutung dieser
Kosten (act. 2 S. 13, act. 95 S. 23 ff.). Die Beklagten bestreiten, dass sie fur diese
Mehrkosten aufkommen mussten, da diese auf einen Planungsfehler der Klagerin
zurlckzufuhren seien; die Klagerin habe es namlich unterlassen, sich beim Bau-
amt Uber allfallige Auflagen zu erkundigen. Deswegen habe die erste Baubewilli-
gung wegen einer Baulinie eine Eigentumsbeschrankung enthalten, was dazu ge-
fuhrt habe, dass der Pool an einer anderen Stelle des Grundstuicks habe geplant
werden mussen (act. 26 S. 9 f. Ziff. 14, act. 103 S. 7 Ziff. 28).
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Die Vorinstanz kam in ihrem Urteil zum Ergebnis, dass die zweite Baueingabe flr
das Schwimmbad und die Anderungseingabe der Stitzmauer die Folge eines
Planungsfehlers der Klagerin gewesen sei, weshalb fur diese Aufwendungen kein
zusatzliches Honorar geschuldet sei. Denn die Klagerin habe die Beklagten vor
der Baueingabe und Erteilung der Baubewilligung nicht auf die Baulinie und damit
allenfalls verbundene Risiken aufmerksam gemacht, sowie, dass der Pool bei Er-
stellung des geplanten Gehwegs durch die Gemeinde (wenigstens) nahe an die-
sen Weg zu liegen gekommen ware. An der Verantwortlichkeit der Klagerin ande-
re auch nichts, wenn man annehme, dass die von den Beklagten beauftragte
Landschaftsarchitektin und nicht sie fur die Konzeption des Pools verantwortlich

gewesen sei (act. 97 S. 22 f.).

3.2 Die Klagerin macht geltend, dass von einem Planungsfehler keine Rede sein
konne (act. 95 S. 24 Ziff. 26).

3.2.1 Es liege kein Planungsfehler vor, weil der Ausbau der C.__ -Strasse mit
einer Baulinie festgelegt worden sei. Dies bedeute Uberhaupt nicht, dass die Be-
klagten verpflichtet gewesen waren, den Pool in den vorderen Teil des Gartens zu
verlegen. Die Umsetzung der Plane der Gemeinde, allenfalls einen Gehweg zu
erstellen, hatte lediglich dazu gefuhrt, dass der Pool relativ nahe an den Gehweg
zu liegen gekommen ware. Es treffe aber nicht zu, dass das Eigentum der Be-
klagten eingeschrankt worden ware oder dass gar der Pool hatte beseitigt werden
mussen. Der Pool hatte nach wie vor ohne Weiteres auf der Strassenseite liegen
konnen, wie das ursprunglich von der Landschaftsgartnerin konzipiert gewesen
sei (act. 95 S. 26 Ziff. 30).

Dieser Einwand ist nicht stichhaltig. So verlangte die Baubehorde in der ersten
Baubewilligung ausdrucklich, dass vor Baubeginn ein grundbuchamtliches Zeug-
nis betreffend eine o6ffentlich-rechtliche Eigentumsbeschrankung (Beseitigungs-
/Anpassungsrevers nach § 100 Abs. 3 PBG) einzureichen sei, wonach bei einem
Ausbau der C.__ -Strasse oder wenn andere oOffentliche Interessen dies erfor-
dern, die im Strassenabstandsbereich gelegenen Bauteile (Schwimmbad) ohne
Entschadigung zu beseitigen bzw. den veranderten Verhaltnissen anzupassen

seien (act. 4/16 S. 2 Ziff. 2). Selbst wenn dieser Ausbau bzw. die Erstellung eines
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Gehweges keine Beseitigung erforderlich gemacht hatte, sondern nur bewirkt hat-
te, dass der Pool relativ nahe an diesen Gehweg zu liegen gekommen ware, wie
die Klagerin behauptet (act. 33 S. 32 Ziff. 43), so muss eine solche Planung bzw.
Platzierung als mangelhaft bezeichnet werden, da dies — wie die Vorinstanz zu-
treffend feststellte (act. 97 S. 22) — eine relevante Einschrankung der Privatsphare
zur Folge gehabt hatte. Die ursprungliche Positionierung des Schwimmbads an
der fraglichen Stelle ohne Hinweis auf die Baulinie bzw. die damit verbundenen
Risiken stellt unter diesen Umstanden objektiv ein Planungsfehler bzw. eine man-
gelhafte Erfillung des Auftrags dar. Daran andert nichts, dass der Pool zwar ge-
mass der ersten Baubewilligung hatte gebaut werden durfen, denn die Beklagten
hatten die damit verbundene Auflage bzw. baurechtlichen Unsicherheiten nicht
hinnehmen missen. Somit haben die Beklagten grundsatzlich nicht fur die mit ei-
ner neuen Positionierung des Pools (und entsprechend der Stlitzmauer) entstan-

denen Folgekosten aufzukommen.

3.2.2 Des Weiteren bringt die Klagerin vor, dass — falls ein Planungsfehler zu be-
jahen ware — die von den Beklagten beauftragte Landschaftsarchitektin daftr ver-
antwortlich ware. Denn nicht sie (die Klagerin), sondern die von ihr vollig unab-
hangige Landschaftsarchitektin sei fur die Konzeption des Pools verantwortlich
gewesen. Wenn uberhaupt eine Aufklarungspflicht bezlglich der moglichen Plane
der Gemeinde, einen Gehweg zu erstellen, bestanden hatte, was bestritten sei,
dann hatte diese Aufklarungspflicht dieser Landschaftsarchitektin oblegen (act. 95
S. 24 Ziff. 26).

Dieser Auffassung ist nicht zu folgen. An der Verantwortlichkeit der Klagerin, wel-
che die Plane fur die Baueingabe erstellte und welche die Platzierung des Pools
auf Grund der Angaben der Beklagten (bzw. deren Beauftragten) vornahm, ver-
mag nichts zu andern, dass die Landschaftsarchitektin mit der Konzeptionierung
des Pools beauftragt war, da ja nicht diese die Baueingabe zu verfassen hatte.
Dafur trug allein die Klagerin die Verantwortung. Auch wenn dieser Platzierungs-
wunsch nicht als eine ausdruckliche Weisung der Beklagten verstanden wird, so
befreit dies die Klagerin entgegen ihrem Standpunkt (act. 95 S. 25 Ziff. 29) nicht
von ihrer Abmahnungspflicht. Gemass Art. 1.3.51 SIA-Norm 102 hat der Architekt
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namlich den Auftraggeber nicht nur auf die Folgen von dessen "Weisungen" auf-
merksam zu machen, sondern auch unzweckmassige Anordnungen oder Begeh-
ren, als was die Planvorgabe hier zu qualifizieren ist, abzumahnen. Dabei kann es
keine Rolle spielen, ob diese Anordnung vom Auftraggeber direkt oder von einer
von ihm beauftragten Fachperson stammt, sofern die Problematik der Weisung,
das Begehren oder die Anordnung vom Architekten auf Grund seines Fachwis-

sens erkennbar gewesen ware.

3.2.3 Schliesslich lehnt die Klagerin eine Verletzung der Abmahnungspflicht auch
deshalb ab, weil der Pool einzig und allein auf Wunsch der Beklagten wieder in
den vorderen unteren Teil des Gartens umgeplant worden sei (wo sie ihn ur-
sprunglich konzipiert hatte), weil die Beklagten einen grosseren Pool wiinschten,
obwohl die Gemeinde die Position des Pools im hinteren oberen Teil akzeptiert
gehabt habe (act. 95 S. 24 Ziff. 27).

Diese Behauptung, d.h. dass die Neuplatzierung des Pools, welche eine neue
Baueingabe notwendig machte, "einzig und allein" auf Wunsch der Beklagten er-
folgt sei, andert nichts am Vorhandensein eines Planungsfehlers, d.h. an der feh-
lenden Abmahnung wegen der mit der Platzierung verbundenen erwahnten bau-
rechtlichen Nachteile und Risiken, die auch nach der Darstellung der Klagerin hat-
ten in Kauf genommen werden missen, wenn man das Schwimmbad im hinteren
oberen Teil des Gartens, so wie in der Baueingabe geplant, belassen hatte (vgl.
act. 33 S. 32 Ziff. 43). Dass die Beklagten dies ausdricklich akzeptiert hatten und
bereit gewesen waren, die mit diesem Standort verbundene Auflage der Gemein-
de zu erfullen (Eintrag eines Anpassungs- bzw. Beseitigungsrevers im Grund-
buch), behauptet die Klagerin nicht. Die Beklagten behaupten im Ubrigen nicht, es
habe eine gesetzliche Notwendigkeit bestanden, den Pool zu verlegen bzw. es
ware Uberhaupt unzuldssig gewesen, den Pool am Standort gemass erster Bau-
eingabe zu bauen. Somit ist davon auszugehen, dass zumindest auch diese Um-
stande (Auflage, rechtliche Einschrankungen bzw. rechtliche Unsicherheit) dazu
beigetragen haben, das Schwimmbad wieder neu im unteren vorderen Teil zu
platzieren. Wenn damit dann auch der Wunsch der Beklagten nach einem grosse-

ren Pool eine Rolle spielte, so kann unter diesen Umstanden jedenfalls nicht ge-
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sagt werden, dies allein habe zu einem Umplatzierung und damit zu einer neuen

Baueingabe gefluhrt.

3.2.4 Zusammengefasst folgt aus diesen Ausfuhrungen, dass die Beklagten der
Klagerin kein zusatzliches Honorar im Umfang von Fr. 14'250.-- flr die Neupositi-
onierung des Pools und die Anderung der Stiitzmauer schulden. Dies fiihrt zur

Abweisung der Klage in diesem Umfang.
4. Zusatzliches Honorar fiir die Verschiebung des Luftschutzraumes

4.1 Die Klagerin fordert mit ihrer Klage auch die Bezahlung eines zusatzlichen
Honorars von Fr. 5'100.-- flr die Verschiebung des Luftschutzkellers in den Aus-
senbereich. Nachdem die Gemeinde in der Baubewilligung die Auflage gemacht
habe, dass in der projektierten Liegenschaft ein eigener Schutzraum eingebaut
werden musse, habe sie dann eine kostengunstige Planung des Luftschutzraums
im Gerateraum bzw. der Waschkliche vorgenommen. Die Beklagten hatten dann
eine Verschiebung nach aussen gewulnscht. Die Beklagten bestreiten diese For-
derung im Wesentlichen damit, dass die Klagerin in der ursprunglichen Planung
den Schutzraum vdllig vergessen habe und als sie dies bemerkt habe, diesen in
die fur die Waschkiche und den Keller vorgesehenen Raumlichkeiten einge-
zeichnet habe, ohne mit ihnen Rucksprache zu nehmen (act. 26 S. 10 Ziff. 14,
act. 44 S. 24 Ziff. 66).

Nach dem vorinstanzlichen Urteil besteht kein Anspruch der Klagerin auf eine zu-
satzliche Vergutung wegen der Verschiebung des Luftschutzraums, da die erste
Planung des Schutzraumes in den Kellerraumlichkeiten nicht mit den Beklagten

besprochen worden sei (act. 97 S. 25 f1.).

4.2 Unbestritten ist, dass die Planung des Bauprojekts sowie die Baueingabe
durch die Klagerin vorerst ohne Luftschutzraume erfolgte und den Beklagten in
der Baubewilligung vom 24. April 2007 die Auflage gemacht wurde, einen Schutz-
raum zu planen. In der Folge plante die Klagerin einen Schutzraum im Innern des

Gebaudes im Gerateraum bzw. in der Waschkliche; danach wurde der Luft-



-20 -

schutzraum auf Wunsch der Beklagten von diesen Kellerraumlichkeiten unter die
Garage verschoben (act. 95 S. 26 Ziff. 31, act. 97 S. 24 {.).

Ein zusatzliches Honorar kann die Klagerin nur verlangen, wenn der Wunsch der
Beklagten nach Verlegung des Luftschutzraumes als Anderung eines genehmig-
ten Planes zu qualifizieren ware, wie dies die Vorinstanz mit zutreffenden Ausflih-
rungen (act. 97 S. 25), auf welche zu verweisen ist, dargelegt hat. Entscheidend
ist somit, ob die Beklagten der ersten Planung, d.h. der Einrichtung des Schutz-
raumes im Gerateraum bzw. der Waschklche zugestimmt hatten. Dies hat die
Klagerin im erstinstanzlichen Verfahren nicht behauptet, sie flhrte einzig aus, sie
hatten eine kostengulnstige Planung des Luftschutzraumes vorgenommen, nach-
dem die Gemeinde die Erstellung eines Luftschutzraums zur Auflage gemacht
habe (act. 33 S. 32 Ziff. 43, act. 33 S. 39 Ziff. 60). Dass sie dies vorgangig mit den
Beklagten besprochen hatten bzw. dies deren Wunsch entsprochen habe, mach-
ten sie nicht geltend. Wenn sie nun im Berufungsverfahren — nicht sehr prazis —
ausfuhren, sie hatten die Planung im Innern des Gebaudes "in Absprache" mit
den Beklagten vorgenommen (act. 95 S. 26 Ziff. 31), so ist dies eine neue unzu-
lassige Behauptung (Art. 317 Abs. 1 lit. ZPO), die somit nicht zu bericksichtigen
ist.

Ist somit davon auszugehen, dass die Beklagten die erste Planung des Schutz-

raumes im Innern des Gebaudes nicht genehmigt hatten, so haben die Beklagten
die Aufwendungen flr die neue Planung ausserhalb des Gebaudes unter der Ga-
rage der Klagerin nicht zusatzlich zu entschadigen. Dies fuhrt zur Abweisung der

Klage auch im Umfang dieses Betrages von Fr. 5'100.--.
5. Honorar fir den Innenausbau

5.1 Weiterer Gegenstand der Klage ist die Honorarforderung fur den Innenaus-
bau. Die Klagerin macht unter diesem Titel eine Forderung von Fr. 20'550.-- fur
einen Aufwand von 137 Stunden a Fr. 150.-- geltend (act. 2 S. 13 Ziff. 4, act. 33
S. 28 f. Ziff. 38). Die Beklagten bestreiten diese Forderung, da sie die Klagerin fur

den Innenausbau nie mandatiert hatten; daflr sei ein dritter Vertrag vorgesehen
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gewesen, welcher allerdings nie zustande gekommen sei (act. 26 S. 10 Ziff. 14,
act. 44 S. 23 Ziff. 62).

Die Vorinstanz wies die Klage auch in diesem Punkt ab, da keine Anspruchs-
grundlage behauptet oder ersichtlich sei. So habe die Klagerin weder einen ent-
sprechenden schriftlichen Vertrag noch, von wem sie mit diesen Arbeiten beauf-
tragt worden sei, behauptet, noch habe sie Anhaltspunkte genannt, welche fur ei-
nen konkludenten Vertragsschluss sprachen. Deshalb konne uber das Zustande-
kommen des Vertrages auch kein Beweisverfahren durchgefihrt werden (act. 97
S. 26 f.).

5.2 Angesichts der Behauptungs- und Substanzierungslast (vgl. oben Ziffer Il. / A
1.2.2) genugt es nicht, wenn sich eine Forderung auf einen Vertrag stitzt, zu be-
haupten, es sei ein solcher Vertrag geschlossen worden bzw. — wie vorliegend —
eine Partei sei fur eine bestimmten Aufgabe mandatiert worden, sondern es sind
die naheren Umstande des Vertragsschlusses (Form, handelnde Personen, Da-
tum etc.) darzulegen. Dies gilt zumindest dann, wenn der Vertragsabschluss als

solcher von der Gegenseite bestritten wird.

Solche Behauptungen hat die Klagerin im vorinstanzlichen Verfahren nicht aufge-
stellt. Die Vorinstanz ist daher zutreffend zum Ergebnis gelangt, dass unter diesen
Umstanden Uber das Zustandekommen kein Beweis erhoben werden kdnne und
damit ein solcher Vertrag fur die Planung des Innenausbaus nicht nachgewiesen
sei. Daran vermag nichts zu andern, dass die Klagerin im vorinstanzlichen Verfah-
ren nicht ausdrucklich angehalten wurde, das Zustandekommen dieses Vertrags
naher zu substanzieren, besteht doch die Pflicht zur Behauptung bzw. Substan-
zierung unabhangig von entsprechenden Aufforderungen des Gerichts, zumal die
Beklagten einen solchen Auftrag bzw. einen solchen Vertragsabschluss klar be-
stritten hatten. Zu Recht verweisen die Beklagten in der Berufungsantwort auf ihre
entsprechenden Ausfluhrungen im erstinstanzlichen Verfahren. Dort machten sie
in der Klageantwort bezlglich dieses behaupteten Vertrages betreffend den In-
nenausbau geltend, diesbezlglich sei ein dritter Vertrag vorgesehen gewesen,
der jedoch nie zustande gekommen sei. Die Klagerin konne den Beweis eines

Vertrages in Bezug auf den Innenausbau nicht erbringen (act. 26 S. 10 Ziff. 14).
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Sodann fuhrten die Beklagten in der Duplik aus, dass die Klagerin fur Leistungen
fur den Innenausbau nie mandatiert worden sei. Diesbezuglich hatte ein dritter

Vertrag unterzeichnet werden mussen (act. 44 S. 23 Ziff. 62).

Nichts hilft der Klagerin, wenn sie in der Berufung geltend macht, die Vorinstanz
habe sie mit dem Beschluss vom 13. Mai 2011, mit welchen sie zur Substanzie-
rung bestimmter Behauptungen aufgefordert worden sei, nicht dazu angehalten,
den Vertragsabschluss bezuglich Innenausbau zu substanzieren, weshalb sie ha-
be davon ausgehen durfen, dass ihre Behauptungen zum Vertragsabschluss ge-
ndgend seien und zum Beweis verstellt werden kdnnten (act. 95 S. 27 Ziff. 33).
Diese Ruge konnte nur dann berucksichtigt werden, wenn die Klagerin in der Be-
rufung gleichzeitig die erforderlichen naheren Behauptungen bzw. Substanzierun-
gen zum Zustandekommen des Vertrages vorgetragen hatte, was sie jedoch un-
terlassen hat. Dabei hatte es sich zwar um neue Tatsachen gehandelt, die jedoch
unter diesen Umstanden auf Grund von Art. 317 Abs. 1 lit. a und b ZPO hatten
bertcksichtigt werden mussen. Denn bei Gutheissung der Rige musste ange-
nommen werden, dass sie im erstinstanzlichen Verfahren ihre Behauptungen aus-
reichend sorgfaltig aufgestellt hatte und nur wegen eines Fehlers der Vorinstanz
(fehlender Hinweis auf die Substanzierungspflicht) die fraglichen Tatsachen nicht

schon in den Prozess eingefuhrt hatte.

Keine Rolle spielt im Ubrigen, wenn die Klagerin geltend macht, sie hatte die von
ihr erbrachten Leistungen gentigend detailliert dargestellt (act. 95 S. 28 Ziff. 34),
wurde doch die Klage in diesem Punkt — wie ausgefuhrt — wegen fehlenden
Nachweises der Vertragsgrundlage abgewiesen und nicht weil die fraglichen Leis-

tungen zu wenig substanziert worden seien.
6. Honorarzuschlag wegen Vertragsauflosung zur Unzeit

6.1 Die Klagerin macht geltend, dass die Beklagten den Vertrag fristlos und ohne
Grund gekundigt hatten. Gestutzt auf Art. 1.12 der SIA-Ordnung 102 (2003) sei
der Architekt berechtigt, falls die Kiindigung zur Unzeit erfolgt sei, nebst seinem
Honorar fur die geleistete Arbeit einen Zuschlag von 10% des Honorars fur den

entzogenen Auftragsteil oder mehr, wenn der nachgewiesene Schaden grosser



-23-

sei, zu verlangen. Sie verlangt unter diesem Titel fir Gewinnausfall Fr. 19'635.--.
Dieser Betrag ergibt sich aus dem Ausfall von 280 Arbeitsstunden zu Fr. 70.--,
d.h. der Entschadigung fur zwei Architekten vom 10. September 2007 bis zum
5. November 2007, da die mit der Fallbearbeitung betrauten Mitarbeiter von ei-
nem auf den anderen Tag keine Arbeit mehr gehabt hatten (act. 2 S. 14 Ziff. 4,
act. 33 S. 29 1. Ziff. 38 und S. 42 Ziff. 70). Die Beklagten bestreiten diese Forde-
rung im Wesentlichen damit, dass kein Gewinnausfall gegeben sei. Auch kdnne
von einer Kundigung zur Unzeit keine Rede sein, da die Klagerin auf Grund der
standigen Kostenerhohung, des Unvermogens, die Kosten zu senken und die
Baufreigabe innert nitzlicher Frist zu erhalten, begrindeten Anlass fur eine Ver-
tragsauflosung gegeben hatten (act. 26 S. 14 Ziff. 25, act. 44 S. 22 Ziff. 60 und
S. 30 ziff. 93).

Gemass dem angefochtenen Urteil ist diese Forderung unbegrindet. Mit dem ge-
forderten Betrag wegen Arbeitsausfalls machten die Beklagten die entgangene
Arbeitsmoglichkeit geltend, welche gerade nicht ersatzfahig sei. Die Behauptung,
zwei Architekten hatten wegen des Entzugs aller Unterlagen in einem bestimmten
Zeitraum keine Arbeit mehr gehabt, reiche nicht aus, dass sie nachteilige Disposi-
tionen getroffen habe, welche sich im Lichte der vorzeitigen Vertragsauflosung als
nutzlos oder fur sie nachteilig erwiesen hatten. Sie hat auch nicht behauptet, sie
hatte wegen der zu erwartenden Weiterfuhrung des beklagtischen Auftrags ande-
re Auftrage abgelehnt (act. 97 S. 29 f.). Zudem stellte die Vorinstanz fest, dass die
Beklagten den Vertrag nicht ohne Grund gekundigt hatten, weil sie (allenfalls un-
ter anderem) auf Grund der Entwicklung der Kostenschatzungen bzw. des Kos-
tenvoranschlags das Vertrauen in die Klagerin verloren hatten. Ein Schadener-
satzanspruch wegen vorzeitiger Beendigung des Vertrages entfalle auch aus die-
sem Grund (act. 97 S. 33).

6.2 Unbestritten ist die Anwendung von Art. 1.12 (Vorzeitige Beendigung des Ver-
trages) der SIA-Norm 102 (2003) auf die Frage, ob die Klagerin wegen der Auflo-
sung des Vertrages durch die Beklagten den geltend gemachten Honorarzuschlag

von Fr. 19'995.-- zu Recht erhebt (vgl. zur grundsatzlichen Giltigkeit dieser Be-
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stimmung im Verhaltnis zum freien Widerrufsrecht des Auftrags nach Art. 404

Abs. 1 OR die zutreffenden vorinstanzlichen Erwagungen in act. 97 S. 28 f.).

Zunachst ist festzuhalten, dass die Klagerin nicht den in der genannten Bestim-
mung genannten pauschalen Zuschlag von 10% des Honorars fur den entzoge-
nen Auftragsteil geltend macht, sondern — wie erwahnt — sinngemass den gesam-
ten Betrag, den die zwei mit der Fallbearbeitung betrauten Mitarbeiter nicht hatten
verdienen konnen, weil sie wegen des Auftragsentzugs ihre Arbeiten nicht mehr
hatten weiterfihren kdnnen und damit von einem Tag auf den anderen keine Ar-
beit mehr gehabt hatten (act. 33 S. 30 Ziff. 38). Damit beansprucht die Klagerin
den Betrag, den sie erhalten hatte, wenn sie den Auftrag hatte vollstandig zu En-
de fuhren kdnnen. Dies bedeutet, dass sie den entgangenen Gewinn geltend
macht. So bezeichnet sie diesen Betrag denn auch ausdrucklich als "Gewinnaus-
fall" (act. 33 S. 30 Ziff. 38 und S. 42 Ziff. 70). Der entgangene Gewinn ist jedoch
nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nach Art. 404 Abs. 2 OR nicht er-
satzfahig (BGE 110 11 380 E. 4 b; CHK, Gehrer/Giger, N. 16 zu Art. 404 OR). Da
die Bestimmung Uber das freie Widerrufsrecht des Auftrags nach Art. 404 Abs. 1
OR zwingender Natur ist (CHK, Gehrer/Giger, N. 6 ff. zu Art. 404 OR), darf als
Folge davon, das jederzeitige Beendigungsrecht weder wegbedungen noch ein-
geschrankt werden (BGE 109 1l 129 E. 1). Es kann somit auf Grund von

Art. 1.12.2 SIA-Norm 102 nur Schaden im Rahmen dieser Grundsatze zugespro-
chen werden. Bezuglich der fraglichen klagerischen Forderung wtrde sich auch
dann nichts andern, wenn man der Auffassung folgen wurde, dass der entgange-
ne Gewinn dann zum ersatzfahigen Schaden gehort, sofern der Geschadigte
nachweisen kann, dass er einen anderen entgeltlichen Auftrag auf Grund des
nunmehr beendigten Auftrags abgelehnt hat und er die entstandene Licke nicht
durch andere (bereits existierende oder neue) Auftrage fillen kann (CHK, Geh-
rer/Giger, N. 18 zu Art. 404 OR; BSK OR |, Rolf H. Weber, N. 17 zu Art. 404).
Solches behauptet die Klagerin jedoch nicht. Sie hat im Ubrigen — wie die Vor-
instanz zutreffend festgehalten hat (act. 97 S. 30) — auch nicht etwa vorgebracht,
sie habe auf Grund des Vertrags fur die Phase 2 Dispositionen getroffen, welche
sich im Lichte der vorzeitigen Vertragsauflosung als nutzlos oder fur sie nachteilig

erwiesen hatten. Insbesondere habe sie auch nicht behauptet, sie habe wegen



-25.-

des Auftrags der Beklagten zusatzliche Personalkapazitat geschaffen oder vor-

handene Kapazitaten nicht abgebaut.

Zusammengefasst ergibt sich aus diesen Ausfuhrungen, dass die Klagerin keinen
Schaden geltend macht, der nach Art. 1.12.2 Ordnung SIA-Norm 102 (2003) ihr
von den Beklagten zu ersetzen ist. Damit ertibrigt es sich zu prifen, ob die Aufl6-
sung des Vertrages zur Unzeit erfolgte; insbesondere braucht nicht auf die Erwa-
gungen der Vorinstanz (act. 97 S. 30 ff.) bzw. der Klagerin in der Berufungsschrift
(act. 95 S. 31 ff. Ziff. 39 ff.) zur Frage, ob die Klagerin begriindeten Anlass zur
Klindigung gegeben hatte, eingegangen werden. All diese Erwagungen flihren zur
Abweisung der Klage im Umfange von Fr. 19'635.-- bezuglich des Honorarzu-

schlages wegen Vertragsauflosung zur Unzeit.
7. Zusammenfassung

Aus den vorstehenden Erwagungen ergibt sich, dass die Klagerin aus dem Archi-
tektenvertrag mit den Beklagten fur die Phase 2 folgende Leistungen erbracht hat,

die von den Beklagten wie folgt zu entschadigen sind (vgl. act. 97 S. 34):

J Honorar fur vertragsgemass erbrachte Architekturleistungen im Umfang von

8 Honorarprozenten (HP) zzgl. 7,6 % MWST: CHF 32'845.40
o Entschadigung fir Spesen- u. Nebenkosten: CHF 2'047.70
o zusatzliches Honorar fur die Neupositionierung des Pools: CHF 0.—

o zusatzliches Honorar fiir Anderungseingabe betreffend Stiitzmauer des
Pools: CHF 0.—

o zusatzliches Honorar fur die Verschiebung des Luftschutzraumes:

CHF 0.—
o Honorar fur den Innenausbau: CHF 0.—
o Honorarzuschlag wegen Vertragsauflosung zur Unzeit: CHF 0.—

Total CHF 34'893.10
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Die Beklagten haben unbestrittenermassen der Klagerin drei Akontozahlungen
von insgesamt Fr. 71'106.-- geleistet (act. 2 S. 15 Ziff. 4, act. 95 S. 33 f. Ziff. 44).
Dadurch ist die ausgewiesene Honorarforderung von Fr. 34'893.10 getilgt, die
Vorinstanz hat daher die Klage zu Recht abgewiesen. Dies fuhrt zur Abweisung
der Berufung in diesem Punkt und zur Bestatigung von Dispositivziffer 1 des an-

gefochtenen Urteils.

B. Widerklage

Nach den obigen Ausflhrungen ist davon auszugehen, dass der Klagerin aus
dem Architektenvertrag mit den Beklagten ein Vergutungsanspruch von

Fr. 34'893.10 zusteht und die Beklagten im Hinblick auf den Honoraranspruch der
Klagerin bereits Fr. 71'016.-- geleistet haben. Somit haben die Beklagten

Fr. 36'122.90 zu viel bezahlt. Daraus resultiert ein vertraglicher Ruickforderungs-
anspruch der Beklagten in dieser Hohe. Denn mit der Leistung und Entgegen-
nahme von Abschlagszahlungen wird stillschweigend vereinbart, dass der beauf-
tragte Architekt nach Abwicklung des Vertrages Rechnung abzulegen und einen
allfalligen Uberschuss herauszugeben hat (Gauch/Schluep, Schweizerisches Ob-
ligationenrecht, Allgemeiner Teil, 9. Auflage, Rz. 1508; Gauch/Tercier, Das Archi-
tektenrecht, 3. Aufl., Rz. 1101). Auf diesen Riuckforderungsanspruch stutzt sich
die Widerklage der Beklagten im Betrag von Fr. 38'170.60 (act. 26 S. 2, S. 11

Ziff. 15 und S. 14 Ziff. 30). Die Vorinstanz hat diese zu Recht im Umfang von

Fr. 36'122.90 nebst der unbestrittenen Verzugszinsforderung von 5% seit dem
19. Marz 2008 gutgeheissen und die Widerklage im Mehrbetrag — sinngemass —
abgewiesen (act. 97 S. 35 ff.). Wie oben erwahnt (Ziffer 1/2.2) blieb die Abweisung
der Widerklage im Betrag von Fr. 2'047.70 im Berufungsverfahren unangefochten
und der vorinstanzliche Entscheid wurde in dieser Hinsicht somit rechtskraftig.
Demzufolge ist die Berufung auch bezuglich der Widerklage abzuweisen und das

angefochtene Urteil ist in diesem Punkt (Dispositivziffer 2) zu bestatigen.
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Die Regelung der Entschadigungsfolgen im vorinstanzlichen Urteil als solche in
den Dispositivziffern 3 bis 5 (act. 97 S. 36 f.) wurde im Berufungsverfahren zu
Recht nicht beanstandet. Das Urteil des Bezirksgerichts ist somit auch in dieser

Hinsicht zu bestatigen.
2.

Die Klagerin unterliegt im Berufungsverfahren vollstandig. Die Prozesskosten
(Gerichtskosten und Parteientschadigung) des Berufungsverfahrens sind daher
der Klagerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 140'423.70 ist die Entscheidgebuhr auf
Fr. 10'000.-- (§ 12 Abs. 1 und 2, § 4 Abs. 1und 2 GebV OG) und die Parteient-

schadigung auf Fr. 6'000.-- (§ 13 Abs. 1 und 2, § 4 Abs. 1 AnwGebV) festzuset-
zen. Ein Zuschlag fur die Mehrwertsteuer wurde von den Beklagten nicht bean-

tragt.

Es wird beschlossen:

1.  Es wird vorgemerkt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zurich, 8. Abteilung,
vom 10. September 2012 insofern rechtskraftig ist, als dass die Widerklage
im Mehrbetrag von Fr. 2'047.70 nebst Zins zu 5% seit 19. Marz 2008 abge-

wiesen wurde.

2.  Rechtsmittel und Mitteilungen gemass nachstehendem Urteil.
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Es wird erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Bezirksgerichts Zurich,

8. Abteilung, vom 10. September 2012 wird bestatigt.
Die zweitinstanzliche Entscheidgeblhr wird auf Fr. 10'000.-- festgesetzt.

Die Gerichtskosten fur das zweitinstanzliche Verfahren werden der Beru-

fungsklagerin auferlegt und mit ihnrem Kostenvorschuss verrechnet.

Die Berufungsklagerin wird verpflichtet, den Berufungsbeklagten fir das
zweitinstanzliche Verfahren je eine Parteientschadigung von Fr. 2'000.-- zu

bezahlen.

Schriftliche Mitteilung an die Parteien, sowie an das Bezirksgericht Zurich,

8. Abteilung, und an die Obergerichtskasse, je gegen Empfangsschein.

Nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen

Akten an die Vorinstanz zurick.

Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert
30 Tagen von der Zustellung an beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14,
einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich
nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiare Ver-
fassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes uber
das Bundesgericht (BGG).

Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG.

Es handelt sich um eine vermdgensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert betragt
Fr. 140'423.70.

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.



-29.-

Obergericht des Kantons Zirich
[I. Zivilkammer

Der Vorsitzende: Die Gerichtsschreiberin:

lic. iur. P. Hodel MLaw D. Weil

versandt am:



	Beschluss und Urteil vom 14. August 2013
	Rechtsbegehren:
	Urteil des Bezirksgerichtes Zürich, 8. Abteilung, vom 10. September 2012:
	1. Die Klage wird abgewiesen.
	2. Die Widerklage wird teilweise gutgeheissen und die Klägerin wird verpflichtet, den Beklagten CHF 36'122.90 nebst Zins zu 5 % seit 19. März 2008 zu bezahlen.
	3. Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 10'500.– (Pauschalgebühr) festgesetzt. Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.
	4. Die Gerichtskosten werden zu 99/100 der Klägerin und zu 1/100 den Beklagten auferlegt, wobei die Beklagten untereinander für ihren jeweiligen Anteil solidarisch mithaften.
	5. Die Klägerin wird verpflichtet, den Beklagten eine reduzierte Prozessentschädigung von CHF 20'600.– (inkl. Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
	(6./7. Mitteilung / Rechtsmittel)
	(act. 97 S. 37 f.)
	Berufungsanträge:
	Erwägungen:
	I.
	II.
	III.
	Es wird beschlossen:
	Es wird erkannt:
	1. Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 8. Abteilung, vom 10. September 2012 wird bestätigt.
	2. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 10'000.-- festgesetzt.
	3. Die Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden der Berufungsklägerin auferlegt und mit ihrem Kostenvorschuss verrechnet.
	4. Die Berufungsklägerin wird verpflichtet, den Berufungsbeklagten für das zweitinstanzliche Verfahren je eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.-- zu bezahlen.
	5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, sowie an das Bezirksgericht Zürich, 8. Abteilung, und an die Obergerichtskasse, je gegen Empfangsschein.
	6. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zi...

